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Erklärung 04/2021 zu internationalen Übereinkünften, die
Datenübermittlungen einschließen

Angenommen am 13. April 2021

Der Europäische Datenschutzausschuss hat folgende Erklärung verabschiedet:

Da beim EDSA bzw. bei den nationalen Aufsichtsbehörden Fragen zum Austausch personenbezogener
Daten zwischen Behörden im Rahmen der in den verschiedenen Bereichen bestehenden
internationalen Übereinkünfte eingegangen sind, möchte der EDSA an die einschlägigen
Anforderungen von Artikel 96 DSGVO und Artikel 61 der Richtlinie zum Datenschutz bei der
Strafverfolgung (JI-Richtlinie) erinnern. Nach diesen Bestimmungen bleiben alle internationalen
Übereinkünfte, die die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale
Organisationen beinhalten, von den Mitgliedstaaten vor dem 24. Mai 2016 bzw. 6. Mai 2016
abgeschlossen wurden und im Einklang mit dem vor diesem Datum geltenden Unionsrecht stehen, in
Kraft, bis sie geändert, ersetzt oder gekündigt werden.

Um sicherzustellen, dass das durch die DSGVO und die JI-Richtlinie gewährleistete Schutzniveau für
natürliche Personen bei der Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außerhalb der Union
nicht untergraben wird, sollte nach Ansicht des EDSA das Ziel berücksichtigt werden, diese
Übereinkünfte mit den Anforderungen der DSGVO und der JI-Richtlinie für Datenübermittlungen in
Einklang zu bringen, wo dies noch nicht der Fall ist.

Daher bittet der EDSA die EU-Mitgliedstaaten, ihre vor dem 24. Mai 2016 (bei für die DSGVO
relevanten Übereinkünften) bzw. vor dem 6. Mai 2016 (bei für die JI-Richtlinie relevanten
Übereinkünften) geschlossenen internationalen Übereinkünfte, die internationale Übermittlungen
personenbezogener Daten beinhalten - also beispielsweise Übereinkünfte in den Bereichen
Besteuerung (z. B. automatischer Austausch personenbezogener Daten zu Steuerzwecken), soziale
Sicherheit, gegenseitige Amtshilfe, polizeiliche Zusammenarbeit usw. - zu bewerten und
erforderlichenfalls zu überprüfen. Diese Überprüfung sollte vorgenommen werden, um zu ermitteln,
ob die Übereinkünfte - unter Weiterverfolgung der durch sie abgedeckten wichtigen öffentlichen
Interessen - weiter an die geltenden Rechtsvorschriften und die einschlägige
Datenschutzrechtsprechung der Union sowie an etwaige Orientierungshilfen des EDSA angeglichen
werden müssen.
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Der EDSA empfiehlt den Mitgliedstaaten, bei dieser Überprüfung sowohl den Bestimmungen der
DSGVO und der JI-Richtlinie und den einschlägigen Leitlinien des EDSA zu internationalen
Übermittlungen Rechnung zu tragen als auch die geltende Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes einschließlich des Urteils in der Rechtssache „Schrems II“ vom 16. Juli 20201 zu
berücksichtigen.

Insbesondere hat der EDSA im Dezember 2020 die Leitlinien 2/2020 zu Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe a
und Artikel 46 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679 für die Übermittlung
personenbezogener Daten zwischen Behörden und öffentlichen Stellen im EWR und Behörden und
öffentlichen Stellen außerhalb des EWR2 angenommen. Mit diesen Leitlinien wurde der Standard
gemäß der DSGVO in Bezug auf Garantien festgelegt, die in rechtsverbindlichen Instrumenten oder
Verwaltungsvereinbarungen zwischen öffentlichen Einrichtungen enthalten sein müssen. Zudem hat
der EDSA in seinem Arbeitsprogramm für den Zeitraum 2021-20223 die Ausarbeitung einschlägiger
Orientierungshilfen zu den Garantien vorgesehen, die in rechtsverbindlichen Instrumenten nach
Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung enthalten sein
müssen. Die nationalen Aufsichtsbehörden (Artikel 51 DSGVO bzw. Artikel 41 der JI-Richtlinie) können
die Mitgliedstaaten bei diesem Prozess unterstützen.

Für den Europäischen Datenschutzausschuss

Die Vorsitzende

(Andrea Jelinek)

1 Urteil des EuGH vom 16. Juli 2020, Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Ltd. und Maximilian
Schrems (C-311/18).
2 https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202002_art46guidelines_internationaltr
ansferspublicbodies_v2_en.pdf
3 https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/work-programme/edpb-work-programme-
20212022_en


